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32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Text 

§ 43. (1) Die Satzung (§ 41) und die tatsächliche Geschäftsführung (§ 42) müssen, um die 
Voraussetzung für eine abgabenrechtliche Begünstigung zu schaffen, den Erfordernissen dieses 
Bundesgesetzes bei der Körperschaftsteuer während des ganzen Veranlagungszeitraumes, bei den übrigen 
Abgaben im Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld entsprechen. 

(2) Werden die Regelungen über die Vermögensbindung in der Satzung nachträglich so geändert, 
dass sie den Anforderungen des § 39 Abs. 1 Z 5 nicht mehr entsprechen und kommt die Körperschaft 
auch der Aufforderung zur Änderung der Satzung nach § 41 Abs. 4 nicht nach, gelten diese Regelungen 
seit der Gründung, höchstens jedoch seit sieben Jahren als nicht ausreichend. Die nachträgliche Änderung 
der Satzung stellt für Zwecke der Körperschaftsteuer ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a für 
alle betroffenen Veranlagungszeiträume dar. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für schwerwiegende Verletzungen der Vorschriften über die 
Vermögensbindung im Rahmen der tatsächlichen Geschäftsführung. 
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